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Beschluss-Nr. 099/99

Der Kreistag Havelland hat in seiner Sitzung am
12.07.1999 die Richtlinie zur Umsetzungdes Wirtschafts-
programms "Förderung des Tourismus und der touristi-
schen Infrastruktur" beschlossen.

Förderprogramm des Landkreises zur Förderung
des Tourismus und

der touristischen Infrastruktur

Die weitere touristische Entwicklung des Havellandes
zählt zu den Schwerpunktaufgaben des Landkreises.
Ziel ist es, den Gästen vielfültige Erholungsmöglichkei-
ten, interessante Freizeitangebote, günstige Übernach-
tungsmöglichkeiten sowie eine abwechslungsreiche Ga-
stronomie zu bieten.
Zur Verbesserung der Attraktivität der Fremdenverkehrs-
angebote in den Ausflugs- und Touristengebieten, wurde
dieses Förderprogramm durch den Landkreis aufgelegt.
Unterstützt werden sollen kleine und mittlere fürderungs-
würdige Investitionsvorhaben. Größere Maßnahmen wer-
den weiterhin aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-

rung der re gi ona len Wirts chaftsstruktur" ge fordert.

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Der Landkreis gewährt nach Maßgabe dieser Richtli-
nie und der Verwaltungsvorschriften zu $$ 23 und
44 der Landeshaushaltsordnung Zuwendungen ftir
die Förderung und Entwicklung des Tourismus im
Havelland.

1.2 Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein
Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehörde entschei-
det aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens irn Rah-
men der verfüsbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Zuwendungsfähige Maßnahmen im Sinne dieser
Richtlinie sind:

Maßnahmen. die der Verbesserung des Tourismus
und der touristischen lnfrastruktur im Landkreis
dienen, insbesondere

- Ausstattung und bauliche Maßnahmen in touristischen
Betrieben zur Verbesserung von Angebot und
Vermarktungschancen,

-  Aufbau und Erweiteruns von Fahrradver le ih-
Stationen.

- Einrichtung von Rast- und Grillplätzen, Schutzhüt-
ten und Aussichtspunkten an Wander- und Rad-
wanderwegen,

-  Verbesser l lng der innerört l icheu tour ist ischen
Leitsysteme und der Markierung von Rad-, Reit- und
Wanderwegen.

Gelordert werden Maßnahrnen in den Gemeinden.
die in den ausgewiesenen Gebieten flir Erholung und
Fremdenverkehr liesen sowie in Orten mit Schwer-

punktfunktion landschafts- und gewässerbezogene
Erholung ( l. Fortschreibung der Kreisentwick-
lungskonzeption des Landkreises Havelland auf der
Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 373196 vom
18.1 1 .1996 bestätigt mit Kreistagsbeschluß Nr. 542i
98 vom 20.04.1998) enthalten sind.

Von der Förderung sind ausgeschlossen:

Die S chaffung neuer Übernachtun gsrnö gl i chkeiten,
Gaststätten, die über keine Fremdenzimmer verfügen,
Maßnahmen für Gästezimmer und Ferienwohnungen.
die dauerhaft vermietet werden,
Investitionen für privat genutzte Grundstücke und
Räume

Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind im Landkreis Havelland an-
sässige

Unternehmen der qewerblichen Wirtschaft

Private Personen

Gemeinden, Vereine etc.

2.2

3.

- 1
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4. Zuwendungsvoraussetzungen

Förderungsfühig sind Investitionsvorhaben,

4.1 die niclrt aus anderen öffentlichen Mitteln finanziert
werden z.B. aus dem Programm des MELF "über die
Gewährung von Zuwendungen für die Förderung von
Urlaub und Freizeit auf dern Lande", Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" (Kumulierungsverbot). Eine Ku-
mulierung mit öffentlichen Darlehen des Bundes ist
jedoch rnöglich.

4.2 die zum Zertpunkt der Antragstellung noch nicht
begonnen wurden ("Vorbeginnklausel"). Als Vor-
habensbeginn ist neben der Ausführung von Bau-
rnaßnahmen oder sonstigen Maßnahmen auch der
Abschluß von Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen zu
verstehen, soweit sich diese auf die zu fördernden
Investitionen bezi ehen.

4.3 Nach Antragseingang erhält der Antrag eine Nr., die
unbedingt bei jedem Schriftverkehr rnit anzugeben
ist. Diese wird durch eine Eingangsbestätigung
mitgeteilt, außerdem, welche Antragsunterlagen zur
Bearbeitung noch einzureichen sind.

4.4 Naoh Bestätigung des Antrages kann mit der ge-
planten Maßnahme begonnen werden. Aus dieser
Erlaubnis ztrmvorzeitigen Baubeginn ergibt sich kein
Rechtsanspruch auf Förderung.

4.5 Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben im Sinne der
für die Maßnahme relevanten Gesetze und Rechts-
verordnungen ist die Genehmigung der dafür
zuständigen Behörde mit dem Antrag vorzulegen. Ist
das nicht möglich, wird die Bewilligung nur unter
Vorbehalt der nachträglichen Vorlage erteilt.

4.6 Eine Bewill igung kann nur erfolgen, wenn die

lh*
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Finanzierung gesichert ist und dies in'r Antrag
nachgewiesen wird.

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Die Förderung besteht in der Gewährung eines
Zuschusses zu den zuwendungsfähigen Ausgaben des
j eweiligen Investitionsvorhabens.

5.2 Der Zuschuß wird als Proiektforderung in Form einer
Anteilsfi nanzierung gewährt.

5.3 Der Zuschuß beträgt im Einzelfall max. 30 oÄ der
Nettosumme der Investitionskosten (ohne Mehrwert-
steuer) max. jedoch 6 TDM. Die zuwendungsftihigen
Gesamtkosten sind rnit Rechnungen zu belegen.

5.4 Eine Zuwendung kann nur gewährt werdeno wenn
die forderfühigen Gesamtkosten rnindestens 5 TDM
aber höchstens 20 TDM betragen. Investitionskosten
größer 20 TDM sind nicht forderf;ihig.

Eigenleistungen werden nicht gefördert

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für
Investitionskosten gewährt, die spätestens innerhalb
von 3 Monaten nach der Bestandskraft des Bewilli-
gungsbescheides abgeschlossen werden können. Bei
Vorliegen von besonderen Gründen, die nicht vorn
Antragsteller zu vertreten sind, kann die Frist auf
schriftlichen Antrag verlängert werden.

Verfahren

Der Antrag ist unter Verwendung des anliegenden
Vordrucks und den im Antrag genannten Unterlagen
an das Arnt für Wirtschaftsfürderuns des Landkreises
zu richten.
Das Amt für Wirtschaftsförderung überprtift den
Antrag und die eingereichten Unterlagen, holt die
Stellungnahmen des Referates für Kreisentwicklung,
der Unteren Nafurschutzbehörde, des Tourismusver-
bandes Havelland e.V. und gegebenenfalls der
lndustrie- und Handelskammer Potsdam, Geschäfts-
stelle Brandenburg (bei Anträgen von Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft), ein und entscheidet
über die Bewilligung des Zuschusses. Die positive
Entsche idung er fo lg t  durch  Übersendung des
Bewill igungsbescheides.

7.3 Die Auszahlung der Förclennittel erfolgt nach Vorlage
und Prüfung des Verwendungsnachneises. Hierzu
ist der Verwendungsnachweis nach Abschluß der
Investitionsmaßnahme, spätestens jedoch rnit Ablauf
des dr i t ten auf den Abschluß des Invest i t ions-
vorhabens folgenden Monats. mit Rechnungen und
den entsprechenden ZahIungsnachweisen (jeweils irn
Original und Kopie) zu erbringen. Die Originale erhält
der Zuwendungsemptänger nach Prüfung cles
Verwendungsnachweises zunick. Sie werden vor
Rückgabe in der Höhe der Fördermittel mit einem
Fördervermerk durch die prüfende Behörde versehen

6.

7 . 1

7 .2

7.4

(Datum, Amt.  Kurzzeichen, "gefördert  durch
Bescheid-Nr.  in Höhe von.. . . . . . . .  DM").
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die
Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die
Rückforde-rung der gewährten Zuwendung gelten
d i e  V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  z u  $  4 4  d e r
Landeshaushaltsordnungr soweit nicht in diesen
Förderrichtlinien Abweichunsen zuselassen worden
sind.
Der Landkreis behält sich zu den geförderten
Maßnahmen Vor -Or t -Kont ro l len  vor .  Den
Mitarbeitern ist entsprechend ZutrittlEinsicht zu
gewähren.

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit dem Tage nach der öffent-
lichen Bekanntgabe in Kraft. Sie gilt für Anträge, die
von diesem Zertpwrkt an bis 30.09.1999 bei der
B ewil li gungsbehörde eingehen.

8.2 Diese Richtlinie tritt am 31.12.1999 außer Kraft.

7 . 5

8.

8 . 1

I

Rathenow,

den  14 .07 .1999

gez.

Peter Weisner

Vorsitzender des Kreistages

Rathenow,
clen 15.A7.1999

gez.
Dr. Burkhard Schröder
Landrat

Beschluss-Nr. 100/99

Mit Beschluss-Nr. 100199 hat der Kreistag auf seiner
Sitzung am 12.A7.1999 die Hauptsatzung des Landkreises 4
Flavel land beschlossen. Die Satzung enthäl t  keine
genehmigungspflichtigen Teile und wird dem Ministerium
des Innern gemäß $ 6 Abs. 2 S. ? Landkreisordnung
(L-KrO) angezergt. Die Hauptsatzung des Landkreises
Havelland wird nachfolgend in ihrem vollständigen
Wortlaut veröffentlicht.

Ilauptsatzung des Landkreises Havelland
vom 12.07.1999

Der Kreistag des Landkreises Havelland hat aufgruncl
des $ 5 der Landkreisordnung für das Land Brandenburg
(Landkre isordnung -  LKrO)  in  der  Fassung der
Bekanntmachung vom 18.10.1993 (GVBI.  I  S.  433),
zuletzt geändert durch Gesetz vam 14.02.1994 (GVBI. I
S. 34), in seiner Sitzung am 12.07.199q nachfolgende
Hauptsatzung des Landkreises Ffavelland beschlossen:
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Name. Gebiet. Sitz

( 1) Der Landkreis führt den Namen Landkreis Havelland.

(2) Das Gebiet des Landkreises besteht aus den aus der
Anlage I ersichtlichen Städten und Gemeinden.

(3) Hauptverwaltungssitz des Landkreises ist die Stadt
Rathenow. Eine weitere Dienststelle befindet sich in cler
Stadt Nauen.

$ 2

Wappeno Flagge, Dienstsiegel

( I ) Der Landkreis Havelland führt das aus der Anlage 2
ersichtliche Wappen. Das Wappen wird von Blau über
Silber durch Wellenschnitt geteilt; oben zwei versetzt
rechtshin fliegende, goldgeschnäbelte silberne Schwäne,
unten ein goldbewehrtes rotes Adlerhaupt, beiderseits
begleitet von einem sechsstrahligen blauen Stern.

(2) Der Landkreis Havelland führt die aus der Anlage 3
ersichtliche Flagge. Die Flagge des Landkreises ist eine
hängende Streifenflagge in den Farben blau : weiß : blau
( l  :2:  i )  und trägt den Wappenschi ld aufrecht im
Mittelstreif-en.

(3) Der Landkreis Havetrland führt in seinem Dienstsiesel
das Wappen nach Abs. l.

$ 3

Mitglieder des Kreistages

Die in den Kreistag ger,l,ählten Vertreter führen clie
Bezeichnung "Krei stagsabgeordnete".

$ 4

Rechte uncl Pflichten der Kreistagsabgeordneten
und der sachkundigen Einwohner

( I ) Die Kreistagsabgeordneten üben ihr Amt nach dern
Gesetz und nach ihrer freien, clem Gerneinwohl ver-
pflichteten Überzeugung aus. Sie sind an Aufträge nicht
gebunden.

(2) Will ein Kreistagsabgeordneter von seinern Recht
nach $ 31 Abs. 3 Landkreisordnung, Vorschläge
einzubringen und Anträge zu stellen, Gebrauch machen,
sind diese dern Vorsitzenden des Kreistages zuzllleiten;
sie sollten eine Begründung enthalten. l)as Nähere regelt
die Geschäftsordnung des Kreistages.

(3) Die Kreistagsabgeordneten, die Mitglieder des Kreis-

ausschusses und der sonstigen Ausschüsse haben die
Vorschriften der Landkreisordnung und der Gernein-
deordnung über die Verschwiegenheitspflicht, die Treue-
pflicht, die Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur
Teilnahme an Sitzunsen ̂t beachten.

(4) Die Kreistagsabgeordneten, die Mitglieder des Kreis-
ausschusses und der sonstigen Ausschüsse haben dem
Vorsitzenden des Kreistages Auskunft über ihre wirt-
schaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu geben,
s,rweit das für die Ausübung ihrer Tätigkeit als Abge-
ordnete von Bedeutung sein kann. Die Auskunft erstreckt
sich,

a) bei unselbständiger Arbeit auf die Angabe
des Arbeitgebers und die eigene Funktion bzw.
dienstliche Stellung;

b) bei selbständiger Tätigkeit auf die Art des
Gewerbes mit Angabe der Firma oder auf die
Bezeichnung des Berufszweiges;

c) auf vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten
als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates,
Verwaltungsrates, sonstigen Organes oder
Beirates einer Gesellschaft, Genossenschaft.
eines in einer anderen Rechtsform betriebenen
Unternehmens oder einer Körperschaft , Stiftung
oder Anstalt des öffentlichen Rechtes;

d) auf entgeltliche Tätigkeiten für Beratung,
Vertretung fremder Interessen, Erstellung von
Gutachten, soweit diese Tätigkeit nicht im
Rahmen des ausgeübten Berufes liegt.

Die Auskunft ist ohne besondere Aufforderung unver-
züglich nach Konstituierung des Kreistages bzw. nach
Erwerb der Mitgliedschaft im Kreistag schriftlich an den
Vorsitzenden des Kreistages zu richten. Jede Anderung
ist ihrn ebenfalls unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(5) Der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete oder
elrrenarntliche Tätigkeiten können durch den Landrat nach
Zustimrnung des Kreistages allgemein bekanntgemacht
werden.

(6) Die Kreistagsabgeordneten sind zur Teilnahme an
den Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse, denen
sie angehören, verpflichtet.

Ein Kreistagsabgeorclneter, der an einer Sitzung nicht
oder nicht rechtzeitig teilnehmen kann oder die Sitzung
vorzeitig verlassen will, muss dies dern Vorsitzenden cles
Kreistages möglichst frähzeitig mitteilen. Die Mitteilung
gilt als Entschuldigung. Ftir jede Sitzung wird erne
Anwesenheitsliste ausgelegt, in die sich jeder teilneh-
mende Kreistagsabgeordnete persönlich eintragen muss.

(7) Bei vorsätzlicher Pflichtverletzung, insbesondere bei
Ver letzung der Verschwiegenhei tspf l icht  oder des
Mitwirkungsverbotes nach ö 32 Abs. 2 der Landkreis-

.>
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ordnung in Verbindung mit $ 28 der Gemeindeordnung,
haften die Kreistagsabgeordneten, wenn dem Landkreis
hierdurch Schaden entsteht. Für sachkundige Einwohner
und sonstige für den Landkreis ehrenamtlich Tätige gelten
die allgemeinen Haftungsvorschriften. Kreistagsabge-
ordnete haften auch, wenn sie vorsätzlich der Bewilligung
von Ausgaben zugestimmt haben, für die das Gesetz oder
die Haushaltssatzung eine Ermächtigung nicht vorsieht,
wenn nicht gleichzeitig die erforderlichen Deckungsmittel
bereitgestellt werden. Ein Verstoß gegen die Verschwie-
genheitspflicht nach Abs. 2 kann durch Beschluss des
Kreistages mit einem Ordnungsgeld bis zu 1.000,00 DM
geahndet werden.

$ s

Vorsitzender des Kreistages und Stellvertreter

Zu Beginn einer ersten Sitzung nach der Neuwahl wählt
der Kreistag unter Leitung des an Lebensjahren ältesten
Kreistagsabgeordneten aus seiner Mitte den Vorsitzenden
und vier Stellvertreter.

Der Vorsitzende des Kreistages wird bei Verhinderung
von seinen Stellvertretern vertreten, und zwar in der durch
die Wahl der Stellvertreter bestimmten Reihenfolse.

$ 6

Verpflichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben

( I ) Der Vorsitzende des Kreistages wird vom Landrat,
die Stellvertreter des Vorsitzenden und die übrigen
Kreistagsmitglieder werden vorn Vorsitzenden des
Kreistages zur gesetzmäßigen und gewissenhaften
Wahrnehrnung seiner bzw. ihrer Aufgaben verpflichtet.

(2) Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsabgeordnete
sind, werden vom Vorsi tzenden des betre{fenden
Ausschusses verpfl ichtet.

$ 7

Einberufung des Kreistages

Der Kreistag tritt spätestens arn 30. Tag nach seiner Wahl
zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Er ist
unverzügl ich einzuberufen. wenn ein Fünftel  der
gesetzlichen Zahl der Kreistagsabgeordneten oder der
Landrat es verlangt ($ 36 Abs. 2 Landkreisordnung); im
übrigen so oft es die Geschäftslage erfordert. mindestens
jedoch alle drei Monate. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnurng des Kreistages.

$ 8

Öffentlichkeit der Sitzungen

( I ) Die Sitzungen des Kreistages sind öffentlich, soweit
clie nachfolgenden Bestimrnungen nicht Ausnahmen
vorsehen.

I

(2) Die Offentlichkeit kann bei Kreistagssitzungen auf
Antrag eines Kreistagsabgeordneten oder des Landrates
durch Beschluss für einzelne Angelegenheiten ausge-
schlossen werden, wenn es das öffentliche Wohl oder die
Wahrnehmung schutzwürdiger Interessen erfordert. Der
Antrag ist gemäß $ 38 Landkreisordnung in nicht-
öffentlicher Sitzung zu beraten und zu entscheiden. Der
Antrag ist angenommen, wenn die Mehrheit der anwe-
senden Kreistagsmitglieder zustimmt.

(3) Die Öffentlichkeit ist insbesondere ausgeschlossen
bei der Behandlung von

a) Personalangelegenheiten, mit Ausnahme von
Wahlen,

b) Grundstücksgeschäften,

c) Auftragsvergaben,

d) Angelegenheiten nach $ 21 dieser Satzung,

e) Verträgen oder Verhandlungen mit Dritten und
von sonstigen Angelegenheiten, wennjeweils eine
vertrauliche Behandlung geboten erscheint, I'

f) Angelegenheiten der örtlichen und überörtlichen
Prüfung, mit Ausnahme der abschließenden
Beratung der Prüfung der Jahresrechnung,

g) Angelegenheiten der Stundung, Niederschlagung
und des Erlasses von Forderungen.

(4) Kreistagsabgeordnete haben das Recht, auch an
nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschüssen, denen sie
nicht  angehören, te i lzunehmen, soweit  n icht  e in
Ausschließungsgrund nach $ 28 der Gemeindeordnung
des Landes Brandenburg vorliegt; jedoch ohne Stimmrecht
und ohne Anspruch auf Sitzungsgeld.

(5) Nicht dem Kreistag angehörende Mitglieder von
Ausschüssen können, ebenfalls ohne Anspruch auf Sit-
zungs geld, an nichtöffentlichen S itzungen des Kreistages
als Zuhörer teilnehmen, soweit Angelegenheiten aus dem
Geschäftsbereich ihres Ausschusses behandelt werden.

4

$ e

Verfahren im Kreisausschuss und in den übrigen
Ausschüssen

Die für den Kreistag geltenden Verfahrens- und Form-
vorschriften finden fiir den Kreisausschuss und die übrigen
Ausschüsse entsprechende Anwendung - mit Ausnahme
des $ 43 Abs. 5 Landkreisordnung und soweit nicht spe-
zielle Re gelungen be stehen.

$ 1 0

Kreisausschuss

(1) Der Kreisausschuss besteht aus 12 Kreistags-
abgeordneten und dem Landrat. Für jedes Mitglied ist ein
Stel lvertreter zu bestimmen.
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(2) Die stellvertreter vertreten sich untereinander in der
von den Fraktionen aufgestellten numerischen Rei-
henfolge. Fällt ein Stellvertreter aus, tritt an dessen Stelle
derjenige, der an vorderster, noch nicht in Anspruch
genommener Stelle der Stellvertreterliste steht.

(3) Der Kreisausschuss ist in folgenden Angelegenheiten
zuständig:

a) Der Kreisausschuss hat die Arbeit aller Aus-
schüsse aufeinander abzustimmen.

b) Er entscheidet im Rahmen der vom Kreistag
festgelegten allgemeinen Richtl inien über die
Planung der Verwaltungsaufgaben von besonderer
Bedeutung. Die Zuständigkeit des Landrates nach
g 52 Abs. 1 Buchstabe a) der Landkreisordnuns
bleibt unberührt.

c) Er beschließt die übernahme von Bürgschaften,
den Abschluss von Gewährverträgen und die
Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte und
Rechtsgeschäfte, die den vg. wirtschaftlich gleich-

;5 kommen, bis zu einem Betrag von 500.000,00 DM.

d) In den übrigen in g 20 Abs. 2 aufgezählten
Angelegenheiten beschließt der Kreisausschuss.
soweit die in $ 20 Abs. 2 genannten Beträge
überschr i t ten werden und keine zwingende
Zuständigkeit des Kreistages gegeben ist, und zwar
bis zu einer Betragshöhe von 2 Mio DM; dies eilt
auch für die Aufnahme von Krediten.

e) Er beschi ießt über die Genehmigung von
Nebentätigkeiten des Landrates.

0 Er ist zuständig fi lr die Anordnung oder
Genehrnigung von Dienstreisen voli Kreistags-
abgeordneten, soweit nicht irn Einzelfall der Kreis_
tag hierüber befindet.

g) Er entscheidet außerdem in allen Angelegen-
heiten, die nicht in die Zuständigkeit des Kreistages
oder des Landrates fallen"

>

s  l 1

.f ugendhilfeau sschuss

Der Jugendhilfeausschuss wird nach dem Ersten Gesetz
zur Ausführung des Achten Buches Sclzialgesetzbuch -
Kinder- und Jugendhill'e (AGKJHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vonr 26.06"1997 (tjvBl. I S. 87) in
Verbindung mit der Satzung für das Jugendarnt cles
Landkreises vom 15.12.1997 (ABl.  1998. S. 7) in der
jeweils gültigen Fassung gebildet.

$  t 2

Weitere Ausschüsse

(  1 )  D e r  K r e i s t a g  b i l d e t  a u ß e r  d e  n  g e s e t z l i c h
vorgesclrriet'renen Ausschüssen rveitere Fachausschüsse
zur Vorbereitung der Beschltisse des Kreistages uncl des

brr-*.

Kreisausschusses. Für besondere zeitl ich begrenzte
Aufgaben kann der Kreistag zeitweilige Ausschüsse
bilden.

Die Einrichtung von unterausschüssen und Arbeitskreisen
innerhalb von Fachausschüssen bedarf der Zustimmuns
des Kreisausschusses.

(2) Zahl, Art, personelle Stärke, Aufgabenrahmen und
Befugnisse der freiwilligen ständigen Ausschüsse werden
zu Beginn einer . jeden Wahlper iode durch Kreis-
tagsbeschluss in einer Zuständigkeitsordnung festgelegt.
Dabei ist auch darüber zu befinden, ob und ggf. wie viele
sachkund ige  E inwohner ,  d ie  s ich  jedoch an  den
Abstimmungen nicht beteiligen und nicht Vorsitzende
der Ausschüsse sein können, in die freiwillisen Aus-
schüsse gewählt werden sollen.

(3) Für jedes Kreistagsrnitglied in den freiwil l igen
ständigen Ausschüssen ist ein Stellvertreter zu bestimmen.
Ist  e in Kreistagsmitgl ied und dessen Stel lvertreter
verhindert, so kann jedes der Kreistagsmitglieder aus den
jeweiligen Fraktionen die Stellvertretung übernehmen.

(4) Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist gem.$ 44
Abs. 2 - 4 LKrO nach den Grundsätzen des Hare-
Niemeyer-Verfahrens zu bilden; der Kreistag kann
einstimmig ein abweichendes Verfahren beschließen
($ 44 Abs. I0 Landkreisordnung).

(5) Bei der Besetzung der Vorsitze der nach ö 44 Abs. I
Landkreisordnung gebildeten freiwilligen Ausschüsse sind
die Fraktionen entsprechend ihren Sitzanteilen im Kreistag
zn berücksicht igen. Die Frakt ionen benennen die
Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der
Reihen fo I ge d er Frakti on s stärk e ( Zugriffv erfahren ) nach
den Grundsätzen des Hare-Niemeyer-Verfahrens und
bestimmen die Vorsitzenden aus der Mitte der den
Ausschüssen angehörenden Kreistagsabgeordneten.

$ 1 3

Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen

Di e Pfl i chtausschüsse, sow'eit nicht spezialges etzlichetwas
anderes l'restirnmt ist, und die freiwilligen Ausschüsse
tagen grundsätzlich öffentlich. Für den Ausschluss der
Öffentlichkeit gilt $ 8 dieser Satzung entsprechend.

$ 1 4

Aufwendungsersatz und Aufwandsentschädigung

Ir ür Aufu e n d u n gs ers atz- und Aufwandsentschädi gung fü r
Kreistagsmitglieder, den Vorsitzenden des Kreistages und
dessen Vertreter, Fraktionsvorsitzende und sachkundige
Einwohner gilt die jeweil ige. vorn Kreistag beschlossene
Entschädi gun :rssatzung.
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s 1 s

Gleichstellungsbeauftragte

( 1) Der Kreistag bestellt eine hauptamtliche Gleich-
stellungsbeauftragte, die der Landrat gemäß $ 62 LKrO
vorschlägt, zur Erfüllung der Aufgaben gemäß I 21 LKrO.
Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, bevor Maßnahmen getroffen
und Beschlüsse gefasst werden, die Auswirkungen auf
die Gleichstellung von Mann und Frau haben.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist zu den Sitzungen
des Kreistages und der Ausschüsse einzuladen, in denen
Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkung
auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Im
Zweifel entscheidet der Landrat. ob dies der Fall ist.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, ihre
von der des Landrates abweichende Auffassung über
Vorlagen zu Tagesordnungspunkten gemäß I 21 Abs. 3
LKrO, nachdem sie den Landratvorher über diese Absicht
unterrichtet hat, in den betreffenden Sitzungen darzulegen.

(a) D ie Gleich stellungsbeauftragte erstellt einmal j ährlich
einen Bericht über die Lage der Gleichstellung von Mann
und Frau im Gebiet des Landkreises Har.elland. Dieser
wird im zuständigen Fachausschuss beraten und dem
Kreistag zur Kenntnis gegeben.

s t 6

Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder
Veröffentlichungen des Landkreises Havelland Funk-
tionen mit einern geschlechtsspezifi schen Begriff beschrie-
ben werden, gilt die jeweilige Bestimmung auch für das
jeweils andere Geschlecht gleichermaßen, soweit sich
aus der Natur der Sache nicht etwas anderes ersibt.

$ 1 7

Behindertenbeauftragte, weitere Beauftragte

Der Kreistag bestellt auf Vorschlag des Landrates einen
B ehindertenbeauftragten.
Es ist Aufgabe des Behindertenbeauftragten, die Belange
der Behinderten im Kreisgebiet in besonderer Weise zu
unterstützen und zu {tirdern und den Behinderten zur
Beratung zur Verfügung zu stehen.
Der B ehindertenbeauftragte erstellt einmal j ährlich einen
Bericht über die Lage der Behinderten im Landkreisgebiet,
der in dem für die Behinderten zuständisen Fachausschuss
zu beraten ist.
Der Kreistag kann auf Vorschlag des Landrates weitere
Beauftragte, insbesondere einen Ausländerbeauftragten,
bestellen ($ 23 LKrO).

I

$ 1 8

Landrat

Der Landrat ist der Leiter der Verwaltung, gesetzlicher
Vertreter und Repräsentant des Landkreises. Er gehört
dem Kreistag und dem Kreisausschuss als stimm-
berechtigtes Mitglied an. Der Landrat nimmt außerdem
die Aufgaben der allgemeinen unteren Landesbehörde
wahr.

$ 1 e

Beigeordnete und Dezernenten

(1) Der Kreistag bestellt für eine Amtszeit von 8 Jahren
einen 1. Beigeordneten und einen weiteren Beigeordneten,
denen die Leitung von Dezernaten übertragen wird. Der
1, Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Landrates.

(2) Die Beigeordneten vertreten sich untereinander
gegenseitig. Eine weitere Vertretung regelt der Landrat. I

(3) Neben den Beigeordneten können weitere Dezernenten

bestellt werden.

$ 2 0

Zuständigkeit des Landrates

(l) In Angelegenheiten der Kreisverwaltung obliegen dem
Landrat die in $ 52 LkrO genannten Aufgaben.

(2) Als Geschäft der laufenden Verwaltung im Sinne des

$ 52 Abs. I Buchstabe e LKrO gelten insbesondere:

a) Vergabe von

- Lieferungen und Leistungen, insbesondere auf-
grund von Kauf-, Werk-, Miet- und Leasing-
verträgen im Sinne von g I VOL/A (Verdingungl- 4

ordnung für Leistungen Teil A) bei einem Gesamt-
betrag bis 150.000,00 DM,

- Bauleistungen einschließlich Straßenbauleistungen
bis 300.000.00 DM.

- Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätig-
keit bis 150.000.00 DM:

b) Stundung, Niederschlagung und Erlass der dem
Landkreis zustehenden Forderungen und öffent-
lichen Abgaben bei Beträgen bis zu 50.000,00
DM;

c) Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von
Gewährverträgen und die Bestellung anderer
Sicherheiten für Dritte und Rechtsgeschäfte, die
den vg. wirtschaftlich gleichkommen, bis zu einem
Betrag von 50.000,00 DM;

d) Abschluss, Anderung und Aufhebung von Grund-
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$

stücks- und Vermögensgeschäften bis zu einem Wert
von 50.000.00 DM.

e) Klageerhebung, sofern der Streitwert 150.000,00
DM nicht überschreitet:

0 Abschluss von gerichtlichen und außergericht-
l ichen Vergleichen über Forderungen bis zu
150.000,00 DM;

g) Aufnahme von Krediten bis zu einem Betras von
500.000,00 DM.

Im Falle dauerhafter bzw. wiederkehrender Leistungen,
Lieferungen etc. grlt zur Berechnung der vorstehenden
Höchstbeträge der jeweilige Jahreswert.

s 2 1

Besondere Verträge

Nachstehende Verträge des Landkreises oder seiner
wirtschaftl ichen Unternehmen mit Mitgliedern des
Kreistages und seiner Ausschüsse oder mit Bediensteten
des Landkreises hat der Landrat - soweit es sich um
Geschäfte der laufenden Verwaltune handelt - dem
Kreisausschuss anzuzeigen :

a) Verträge über nicht nur vorübergehende Vermietung
von Wohnungen und Grundstücksgeschäfte;

b) Vergabe von Aufträgen, deren Gegenleistung im
Einzelfall den Wert von 20.000,00 DM und im Haus-
haltsjahr den Wert von 50.000,00 DM überschreitet.

922

Personalangelegenheiten

(1) Der Kreistag entscheidet auf Vorschlag des Landrates
über die Ernennung, Anstellung und Entlassung von

- Dezernenten und

- Beamten des höheren Dienstes

sowie über die Bestellung des Leiters und der
Pnifer des Rechnungsprüfungsamte s.

Er entscheidet auf Vorschlag des Landrates trber die
Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Kran-
kenhausleitungen und ihrer Stellvertreter.

Die Ernennung, Anstellung und Entlassung der Beamten
des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes
werden dem Landrat übertragen.

Über die Ernennung der Beamten auf Lebenszei t
entscheidet der Kreistag, soweit es sich um Beamte des
höheren Dienstes handelt. trrn übrigen wird die Ernennung
der Beamten auf Lebenszeit dem Laridrat übertrasen.

(2) Uber Widerspniche der Beamten, Ruhestandsbeamten,
früheren Beamten und Hinterbliebenen gegen Ver-
waltungsakte. die das Beamtenverhältnis betreffen, ent-
scheidet die Stelle, die den Verwaltunesakt erlassen hat.

(3) Die den Landrat betreffenden beamtenrechtlichen
Urkunden unterzeichnen der Vorsitzende des Kreistages
und ein weiterer Kreistagsabgeordneter. Alle übrigen
beamtenrechtlichen Urkunden werden vom Landrat oder
seinem allgemeinen Vertreter sowie dem Kreistags-
vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unterzeichnet.
Die Aushändigung der den Landrat betreffenden Ur-
kunden erfolgt durch den Vorsitzenden des Kreistages
oder seinen Stellvertreter; die Aushändigung der übrigen
Urkunden erfolgt durch den Landrat oder seinen
allgemeinen Vertreter.

(4) Über die unbefristete Einstellung und Entlassung von
Amtsleitern entscheidet der Landrat unter Anhörung des
Kreisausschusses, sofern nicht der Kreistag nach Abs. I
zuständig ist. lm übrigen entscheidet bei Angestellten der
Landrat.

(5) Die die Arbeiter betreffenden personalrechtlichen
Entscheidungen erfolgen durch den Landrat.

(6) Der Landrat ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte
der Krankenhäuser des Landkreises mit öffentlich-
rechtlicher Organi sationsform.

F ür die Personalangelegenheiten der Krankenhäuser gelten
die Regelungen der jeweiligen Eigenbetriebssatzung der
Krankenhäuser des Landkreises, soweit nicht Absatz 1
Anr,vendung findet.

(7) Anstellungsverträge, bei denen das Entscheidungsrecht
des Kreistages nach Absatz 1 besteht, werden vom
Vorsitzenden des Kreistages oder seinem Stellvertreter
sowie dem Landrat oder seinem allgemeinen Vertreter
unterzeichnet. Im übrigen werden Anstellungs- bzw.
Arbeitsve rträge und so nsti ge s chriftl i che Erklärungen zur
Regelung der Rechtsverhältnisse von Angestellten,
Arbeitern, Auszubildenden und Praktikanten vom Landrat
oder seinem allgemeinen Vertreter oder einem hierzu
vertretungsberechtigten Beschäftigten des Landkreises
unterzeichnet.

ln den übrigen Personalangelegenheiten der Kran-
kenhäuser des Landkreises in öffentl ich-rechtl icher
Organisationsform rmterzeichnet die Anstellungsverträge
oder sonstigen schriftlichen Erklärungen der Landrat oder
die Krankenhausleitung. soweit ihr die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis nach der Eigenbetriebssatzung
zusteht.

(8) Der Landrat unterrichtet den Kreisausschuss in der
Regel halb.jährlich über alle wesentlichen Personal-
en tsche idungen (E ins te l lungen,  Künd igungen) "  d ie  in
seiner Zustäncligkeit liegen.

b

l---
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s 2 3

Bekanntmachungen, Bekanntgaben

( I ) Das Verfahren und die Form bei der öffentlichen
Bekanntmachung von Satzungen richtet sich nach $ 5
Abs. 3 LKrO in Verbindung mit der jeweils gültigen
Bekanntmachungsverordnung des Ministers des Innern.

(2) Die für die öffentl iche Bekanntmachung von
Satzungen geltenden Bestimmungen sind auch bei den
nach der Landkreisordnung oder anderen Rechts-
vorschriften vorgeschriebenen sonstigen öffentlichen
Bekanntmachungen sinngemäß anzuwenden, soweit es
nicht ausdnicklich anders bestimmt ist.

(3) Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises, die
durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, insbe-
sondere die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen
und öffentliche Bekanntmachungen nach $ 36 Abs. 4
LKrO, erfolgen im amtlichen Verkündungsblatt des
Landkreises ("Amtsblatt für den Landkreis Havelland").
Zuständig für die Bekanntmachung ist der Landrat.

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil
einer Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung
dieser Teile in der Form des Absatzes 3 dadurch ersetzt
werden, dass diese im Kreistagsbüro im Gebäude Platz
der Freiheit 1, 14712 Rathenow, und beim Infor-
mat ionsdienst des Gebäudes Goethestraße 59160,
14641 Nauen, zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden ausgelegt werden (Ersatzbekannt-
machung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Landrat
angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist
zusammen mit der Satzung nach Absatz 3 zu ver-
öffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage.
Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig zu
machen.

(5) Beschlussvorlagen flir die in öffentlichen Sitzungen
des Kreistages, des Kreisausschusses und der sonstigen
Ausschüsse des Landkreises zu behandelnden Tages-
ordnungspunkte sind vom Tage nach der Absendung an
die Kreistagsabgeordneten oder sonstigen Ausschuss-
mitglieder bis zum Tage vor der betreffenden Sitzung
während der Stunden, in denen das Landratsamt filr den
Besucherverkehr geöffnet ist, zur Einsichtnahme durch
die Einwohner im Kreistagsbüro im Gebäude Platz der
Freiheit l,14712 Rathenow und beim Informationsdienst
im Eingangsbereich des Gebäudes Goethestraße 59160,
| 4641 Nauen auszulesen.

(6) Zuständig fiir die Veröffentlichung der Beschlüsse
des Kreistages gemäß $ 43 Abs. 5 Landkreisordnung ist
der Landrat. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über
den wesentlichen Inhalt der Beschlüsse des Kreistages
und der Ausschüsse mit Entscheidungsbefugnis gilt als
vollzogen, wenn die Presse in der Sitzung anwesend
war.

s24

Eigenbetriebe

Regelungen in den jeweils gültigen Eigenbetriebs-
satzungen des Landkreises gehen als die speziellere
Regelung den Regelungen in der Hauptsatzung vor.

$ 2 s

Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung des Landkreises Havelland vom
L2.07 .1999 trrtt am 0l .08. 1999 in Kraft. Die Hauptsatzung
des Landkreises Havelland vom 18.12.1995 tritt zum
gleichen Zeitpunkt außer Kraft.

Rathenow,
den 14.07.1999

gez.

Rathenow,
den 15.07.1999

gez.
P. Weisner Dr. B. Schröder
Vorsitzender des Kreistases Landrat

I

1

I
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Anlage I zur Hauptsatzung

Bamme

Barnewitz

Berge

Bergerdamm

Böhne

Börnicke

Brädikow

Bredow

Brieselang

Buchow-Karpzow

Buckow

Buschow

Bützer

Dallgow-Döberitz

Damme

Döberitz

Elstal

Etzin

Falkenrehde

Stadt Falkensee

Ferchesar

Stadt Friesack

Garhtz

Görne

Göttlin

Gräningen

Groß-Behnitz

Großderschau

Großwudicke

Grünefeld

Gritz

Gülpe

Haage

Hohennauen

Hoppenrade

Jerchel

Stadt Ketzin

Kienberg

Klein-Behnitz

Kleßen

Kotzen

Kriele

Landin

Liepe

Lietzow

Markee

Milow

Mögelin

Möthlitz

Möthlow

Mitzlitz

Stadt Nauen

Nennhausen

Nitzahn

Paaren

Parey

Paulinenaue

Pausin

Perwenitz

Pessin

Stadt Premnitz

Priort

Stadt Rathenow

Retzow

Stadt Rhinow

Ribbeck

Schönholz-Neuwerder

Schönwalde

Selbelang

Semlin

Senzke

Spaatz

Stechow

Steckelsdorf

Stölln

Strodehne
'Iietzow

Tremmen

Yierttz

Yietznitz

Wachow

Wagenitz

Wansdorf

Warsow

Wassersuppe

Witzke

Wolsier

Wustermark

Wutzetz

Zachow

Zeestow

Zollchow

Zootzen

\,

t

i

I
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Anlage 2 zur Hauptsatzung

Wappen des Landkreises Havelland:

Von Blau über Silber durch Wellenschnitt geteilt;
oben zwei versetzt rechtshin fliegende,
goldgeschnäbelte silberne Schwäne, unten ein
goldbewehrtes rotes Adlerhaupt, beiderseits
beeleitet von einem sechsstrahlieen blauen Stern.

fl

4

t
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Anlage 3 zur Hauptsatzung

Abb. I

Abb. 3

Abb. I
Flagge des Landkreises Havelland
blau :  weiß :  b lau (1 :2 :  l )
Wappenschild aufrecht im Mittelstreifen

Abb.2 - 4
Flaggenvarianten in Längsform

Abb. 5
Flagge als Wimpel

Abb.4
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Erstattung der dadurch entstehenden Kosten Abschriften
geben lassen kann. Die Satzung liegt zur Einsichtnahme
während der Dienstzeiten (7.30 Uhr bis 16.00 Uhr) im
Verwaltungsgebäude des Landkreises Havelland, Platz
der Freiheit l,14712 Rathenow. Zimmer Nr. 108 aus.

Verfügung
(Bekanntmachungsanordnung)

l .  Vermerk

a )
Die vorstehende Hauptsatzung des Landkreises Havelland ist in der
Sitzung des Kreistages vom 12.07.1999 in der vorstehenden Fassung
beschlossen worden.

b )
Die Hauptsatzung des Landkreises Havel land is t  ordnungsgemäß
zustandegekommen. Insbesondere ist sie mit der erforderlichen Mehrheit
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kreistages beschlossen worden.

c )
Die Satzung ist anzeigepflichtig: sie ist nicht genehmigungspflichtig.

2. Die vorstehende Hauptsatzung des Landkreises Flavelland ist in
der nächsten Ausgabe des Amtsblattes für den Landkreis Havelland zu
r.'eröflentlichen.

3. Der Hauptsatzung ist folgender'fext voranzustellen:

Mit  Beschluss-Nr.  100/99 hat  der Kreistag auf  seiner Si tzung arn
12.01 .1999 die Hauptsatzung des Landkreises Havelland beschlossen.
Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wrrd
dem Minister ium des Innern gemäß \  6 Abs.  2 5.2 LKrO angezeigt .
Die Hauptsatzung des Landkreises Flavelland wird nachfblgend in ihrem
r, olIständigen Worllaut veröffentlicht.

1. Der Satzung ist fblgender 
-fext 

hintenanzustellen.

Gemäß $ 5 Abs. 6 t-KrO wird darauf hingewiesen. dass jeder E,insicht
in d ie Satzung nehmen und s ich gegen Erstat tung der dadurch
entstehenden Kosten Abschriften geben lassen kann. Die Satzung liegt
zur Einsichtnahme während der Dienstzeiten (7.30 tJhr bis 16.00 Uhr)
i r r  Ve rwa l tungsgebäude  des  Landk re i ses  Have l land ,  P la tz  de r
Frei l re i t  1"  11712 Rathenow. Zimmer Nr.  108 aus.

Rathenow.
den  1 ,5 .07 .  1999

E !  _ '

Dr. B. Schröder
- Landrat -

Rathenow.
den  14 .07 .1999

gez.
P.  Weisner

- Vorsitzender des Kreistages -

I

Beschluss -Nr. 104/99

3. Anderungssatzung der Gebührensatzung über die
Tierkörperbeseitigung des Landkreises Havelland

Mit Beschluss Nr. 104199 hat der Kreistag auf seiner
Si tzung am 12.07.1999 die 3.  Anderungssatzung
beschlossen. Die Satzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Teile und wird dem Ministerium des Innern
gemäß $ 5 Abs. 3 Satz 2 Landkreisordnung angezeigt.
Die 3. Anderungssatzung wird nachfolgend in ihrem
vollständigen Wortlaut veröffentl icht.

3. Anderungssatzung der Gebührensatzung über die
Tierkörperbeseitigung des

Landkreises Havelland

Der Kreistaghat in seiner Sitzung am 12.07 .1999 folgende
Anderung der Gebührensatzung über die Tierkör-
perbeseitigung im Landkreis Havelland vom 28.08.1995
- Beschluss Nr. 23 1195, zuletzt geändert am 17.06. 1996 -

Beschluss Nr. 333/96 beschlossen:

I.
I

Der Einleitungssatz wird wie folgt geändert:
Nach den Worten "sie wurde auf der Grundlage der z.Z.
geltenden Landesgesetzgebung " wird der Text wie folgt
neu gefasst:
"und der Kostenerhebung der Firma SARIA Bio-
Industries GmbH flir 1999 erarbeitet."

2

Die Rechtsgrundlagen werden wie folgt geändert:

Nach den Worten "Der Kreistag des Landkreises
Havelland hat auf Grund" wird der Text wie folgt neu
gefasst:

"- Artikel 2 $ 5 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg vom 15.10.1993 (GVBI.  I  S.  433)
geändert durch Gesetz vom 14.02.1994 (.GVB1. I S.
34);

- $$ 6 Abs. 1:2:2a des Ersten Gesetzes zur Ausführung
des Tierkörperbeseitigungsgesetzes vom l5.l I . 1993
(GVBI. f S. 489) zuletzt geändert durch Gesetz vom
2r . \2 .19e8 (GVBI .  U99 S.  303[30a] ) ;

- Kommunalabgabengesetz fiir das Land Brandenburg
vorn  27 .46 .1991,  geänder : t  durch  Gesetz  vom
27.06. r99s  (GVBI .  r  S .  145)

folgende Anderungen der Gebührensatzung über die
Tierkörperbeseitigung beschlossell : "

t

J
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3

$ 2 Abs. I Satz I wird wie folgt gefasst:
" Die vom Besitzer von beseitigungspflichtigen Tier-
körpern von Vieh im Sinne cles $ t  Abs. 2 des
Tierseuchengesetzes in der Neufassung vom 20.12.1995
(BGBL I S. 2038) zu tragenden Gebühren betragen ll3
der Gesamtkosten.
Die von Besitzern von beseitigungspflichtigen Tier-
körperteilen und Erzeugnissen zu tragenden Gebühren
betragen 213 der Gesamtkosten."

ö 2 Abs. I Satz 2 wir wie fblgt geändert:

01. Pferde.  Rinder 23.55 DM/Tier  12.04 EURO/Tier

02.  Schlveine'50 kg 15.70 DM/Tier  8,03 EURO/Tier

03.  Schweine <50 kg 7,85 DM/Tier  4.02 EURO/Tier

0,1.  Fohlen/Kälber b is

6.  Lebensmonat 7.85 DM/Tier  4.02 EURO/Tier

05.  Ziegen/Schafe 7.85 DM/Tier  4.02 EURO/Tier

06.  Ferkel  b is 20 kg 0.59 DM/Tier  0.30 EURO/Tier

\  07.  Lämmer 0.59 DVl i ' t ' ier  0.30 ELjRO/Tier>
08. Loses Mater ia l  (2.8.

Nachgeburten) 0,24 DM/kg 0.12 ETJRO/kg

09. Schlachtabfülle

(Tierkörper- te i le)  0,24 DM/kg 0.12 EURO/kg

10 .  M indes tp re rs  p ro

Anfahrt  Z j f f .0 l -07 8.00 DM 4.09 EURO

11.  Hund .  Ka tze

Heimt iere 23,55 DM/Anfahrr  l2.04EtJRo/Anfahrt

4

$ 2 Abs. 2 Satz I wird aufgehoben

II.

Die Anderungen treten mit dem Tag nach der öffentlich-
en Bekanntmachung in Kraft.

\.

Rathenclw,
den 1 4.07.1999

gez.
Peter Weisner
Vorsitzender des
Kreistages

Rathenow,
den 1 5.07 .1999

gez.
Dr. Rurkhard Schröder
Landrat

Gernäß g 5 Abs. 6 LKrO wird darauf hingewiesen, dass
jeder Einsicht in die Satzung nehmen und sich gegen
Erstattung der dadurch entstehenden Kosten Abschriften
geben lassen kann. Die Satzung liegt zur Einsichtnahme
während der Dienstzeiten (07:30 Uhr bis l6:00 Uhr) im
Landratsamt, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow.
Zimmer Nr. 108 aus.

l*

Verfügung
(Bekanntmach ungsanordnung)

5. Vermerk:

d) Die vorstehende 3. Anderungssatzung der Gebührensatzung
über die Tierkörperbeseitigung des Landkreises Havelland ist in
der Sitzung des Kreistages am 12.07J999 in der vorstehenden
Fassung beschlossen worden.

e) Die Anderungssatzung ist ordnungsgemäß zustande gekommen.
Insbesondere  i s t  s ie  m i t  de r  e r fo rde r l i chen  Mehrhe i t  de r
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kreistages beschlossen
worden.

0 Die Satzr"rng is t  anzeigepf l icht ig;  s ie is t  n icht  genehmi-
gungsp f l  icht  ig.

6.  Die vorstehende Anderunl$satzung der.Gebührensatzurrg über
die Tierkörperbeseitigung des Landkreises Havelland ist in der
näclrsten Ausgabe des Amtsblattes fi ir den Landkreis Havelland
zu veröffentlichen.

7. Der Anderungssatzung ist folgender Text voranzustellen:

3. Anderungssatzung der Gebührensatzung über die
Tierkörperbeseitigung des Landkreises Havelland

Mrt Beschluss Nr. 104/99 hat der Kreistag auf seiner Sitzung am
12.07.1999 die 3. Anderungssatzung beschlossen. Die Satzung
enthäl t  keine genehrnigungspf l icht igen Tei le und wird dem
Ministerium des lnnem gemäß $ 5 Abs. 3 Satz2 Landkreisordnung
angezeigt. Die 3. Anderungssatzung wird nachfolgend in ihrem
vol I ständigen Worllaut veröffentl icht.

Der 3. Anderungssatzung ist folgender Text hintenanzustellen:

Cernäfj r\ 5 Abs. 6 LKrO w.ird darauf hingewiesen, dass jeder
Einsicht in dte Satzung nehmen und sich gegen Erstattung der
dadurch entstehenden Kosten Abschriften geben lassen kann. Die
Satzung liegt zur Einsichtnahrne während der Dienstzeiten (07:30
Uhr b is l6:00 Uhr)  im Landratsamt.  Platz der Freihei t  l . l1 j12
Rathenow. Zimmer Nr.  108 aus.

Rathenow,
den  15 .07 .1999

gez.
Dr. B. Schröder
Landrat

Rathenow,

d e n  l 4 . 0 7 .  1 9 9 9

gez.

P.  Weisner

Vorsitzender des Kreistages

Beschluss-Nr. 105/99

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 12.0i.1999 das
Programm zur Förderung von Schöpfiverken im Landkreis
I{avel land beschlossen.

Programm zur Förderung von Schöpfwerken
im Landkreis Havelland,

die im öffentlichen Interesse sind

Zur Bewirtschaftung der Kulturlandschaft wurden in den
vergangenen Jahrhunderten Wehre, Staue und
Schöpfwerke zur Wasserregulierung errichtet.
Im Land Brandenburg wurden bis 1990 400 Schöpfwerke
betrieben, 73 davon befinden sich im Landkreis Havelland.
Sie werden nicht alle benötiet. um das alleemeine
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öffentliche Interesse (Gemeinden, Bahn, Straßen, Land-
wirtschaft, Naturschutz u. a.) nt gewährleisten.

1998 wurden alle Schöpfwerke des Landes Brandenburg
auf eine notwendige Bewir tschaftung überprüf t .
Entsprechend einer gleichen Bewertungsmatrize wurde
das öffentliche Interesse an j edem S chöpfwerk festgestel lt
und bewertet.
Danach sind irn Bereich des Wasser- und Bodenverbandes

,,Untere Havel - Brandenburger Havel", Sitz in 14712
Rathenow 8 Schöpfwerke, im Bereich des Wasser- und
Bodenverbandes,,GHHK-Havelkanal - Havelseen", Sitz
in 14641 Nauen 21 Schöpfwerke und im Bereich des
Wasser- und Bodenverbandes ,,Dosse Jäglitz", Sitz in
NeustadtiDosse 4 Schöpfwerke vorhanden, die mit einem
hohen Anteil im öffentl ichen Interesse lieeen und
bewirtschaftet werden müssen.

Die Wasser- und Bodenverbände haben die Bewirt-
schaftung und den Eigentumserwerb der Schöpfwerke in
den Satzungen aufgenommen.
Für die Schöpfwerke sind besonders hohe Aufwendungen
zur Rekonstruktion der vorhandenen Anlagen und zur
Herstellung des Eigentums in diesem und den folgenden
Jahren notwendig.
Der Landkreis Havelland untersti.itzt diese Maßnahmen
aus seinem Haushalt 1999.

Verfahrensweise und Regelungen:

1. Zuwendunsszweck

Der Landkreis Havelland gewährt zur Unter-
stützung der Entwicklung des ländlichen Raumes
für die Rekonstruktion und den Erwerb von
Schöpfwerken, die als im öffbntlichen Interesse
eingestuft wurden und der Funktionsfläche dieser
Schöpfwerke, die im Landkreis Havelland liegen,
einen Zuschuss.

2. Gegenstand der Förderung

2.1. Rekonstruktion der Schöpfwerke;
2.2. Umrüstung auf billigere Stromarten;
2.3. Erschließung alternativer Energien zur Betreibung

der Schöpfwerke;
2.4.  E,rwerb der Funkt ionsf läche der einzelnen

Mahlbusen, Schöpfwerke und der vor- und nach-
gelagerten Bereiche;

3. Zuwendungsempf,änger

Wasser- und Bodenverbände, die im Landkreis
Havelland Schöpfwerke betreiben.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuschuss erfolgt, werul
- der Antragsteller ein langfristiges Nutzungsrecht

von mindestens 12 Jahren für die Grundfläche hat
oder Eisentümer dieser Fläche ist:

- der formgerechte Antrag vollständig eingereicht
wurde;

- die Gewähr gegeben ist, dass die beantragten Mittel
noch im Haushaltsjahr 1999 abgerechnet werden;

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1. Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss. Der Zuschuss
beträgt maximal 30 %o fiir eine beantragte Maß-
nahme.

5.2. Förderfähige Kosten sind:
- Kosten für den Bauentwurf, örtliche Bauleitung
- Baukosten
- Kosten für den Grunderwerb

6. Verfahren

6.1. Der Antragsteller stellt einen Antrag auf Gewäh-
rung einer Zuwendung an den Landkreis Havel-
land, Landwirtschaftsamt, Dienststelle Nauen,
Goethestr. 59 I 60, 14641 Nauen.

6.2. Das Landwirtschaftsamt prüft den Antrag auf
Vollständigkeit, Wirtschaftlichkeit und Durch-
führbarkeit.

6.3. Abstimmungen mit anderen Fachämtern und
Behörden können erfolgen.

6.4. Der Antragsteller verwendet die Antragsunterlagen
zur RiLi des MELF über die Gewährung von
Zuwendungen für die Förderung kul tur-
bautechnischer Maßnahmen vom 18. 03. 1998.

6.5. Der Landkreis HVL entscheidet über den Antrae
durch schriftl ichen Bescheid.

6.6. Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung
besteht nicht, vielmehr wird aufgrund pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel über die Zuwenduns entschieden.

6.7. Widemrf
Der Zuschuss wird widemrfen, wenn

- Grundstücke, die durch die Förderungen erworben
wurden, innerhalb eines Zeitraunes von 12 Jahren
und

- technische Einrichtungen innerhalb eines Zeit-
raumes von 5 Jahren veräußert oder nicht dem
Verwendungszweck entsprechend genutzt werden.

7. Inkrafttreten
Das Programm zur Förderung von Schöpfwerken
irn Landkreis Havelland tritt nach Beschluss-
fassung im Kreistag am 12. 07 . 1999 in Kraft.

Rathenow, clen 14.07 .1999

gez.
Peter Weisner
Vorsitzender des Kreistases

{

I
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Anhörungsverfahren zum geplanten
Wasserschutzgebiet zum Wasserwerk Staaken

Bekanntmachung der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Havelland vom 16. Juli lggg

Es ist beabsichtigt, zurn Schutz des Grunclwassers im
Einzugsgebte t  des  Wasserwerkes  Staaken.  Ost -
havelländische Trinkwasserversorgung und Abwasser-
behandlung (OWA) GmbH Falkensee ein Wasser-
schutzgebiet festzus etzen.
Das geplante Wasserschutzgebiet liegt irn Land Bran-
denburg in der Gemeinde Dallgow - Döberitz und der
Stadt Falkensee, sowie im Land Berlin.
Der im Land Berlin liegende Teil des Wasserschutz_
gebietes wird durch die zuständigen Berliner Behörden
in einem gesonderten Verfahren festgesetzt.
Von der Unterschutzstellung sind folgende Gemarkungen
ganz oder teilweise betroffen:

Gemarkung Dallgow - Döberitz:
F l u r  l .  2 .  3 . 4  u n d  5

Gemarkung Falkensee:
F lu r  ?8 ,  29 ,  30 ,  31 ,  32 ,  33 ,  34 ,35  und 37

Durch die Schutzbestimmungen der Verordnung sollen
bestimrnte Handlungen für verboten oder nur beschränkt
zulässig erklärt und die Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten von Gmndstücken zt-rr Dulclung bestimmter
Maßnahmen und zur vornahrne bestillrmter Frandrunsen
verpflichtet werden.

Die hier abgebildete Karte (Anlage) dient lediglich cler
Llbersicht. Der E*twurf der verordnung und die cl;rzu
gehörenden genauen Karten werclen vom

2. August 1999
bis einschl ießl ich

2" September 1999

in der unteren wasserbehörde des Landkreises Haveiland,
in der Gemeinde Dallgow - .Döberitz und in cler Stadt
Falkensee während der Dienststunden zu iedennanns
Einsicht öflbntl ich ausgelegt:

l. Landkreis Havelland, Untere Wasserbehörde, DS
Nauen, Brandenburger Straße 25, i4641 Nauen

2 .  ( i e r n e i n d e  l ) a l l g o w  -  D ö b e r i t z .  B a u a m t .
Willrelmstr.4" 14624 f)allgonr - Döberitz

3. Stadt Falkensee, Stadtplanungsamt, Zimmer 43,
Falkenhagener Straße 43141, 14612 Faikensee

Arn 6. Oktober I q99" um 9.00 Uhr, f indet irn Lanclkreis
Havellancl, Untere Wasserbehörde, DS Nauen, Bran-
denburger Straße 25, 14611 Nauen eine i it-fentl iche
mündliche verhandlung über das Anhörunesergebnis statt.
Vorn 2.  August 1999 bis 6.  Oktober 1999 und in der
mündl i chen Verhancll ung kann j edennann E inlvendungen

\,
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und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift bei
der Unteren Wasserbehörde, DS Nauen, Brandenburser
Straße 25, 14641Nauen vorbringen.
Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen sollen den
Namen und die genaue Anschrift der person enthalten.
Bedenken und Anregungen, die sich auf Grundshicke
beziehen, sollen Gemarkung, Flur und Flurstück der
betroffenen F läche enthalten.

gez.
Dr. H. Kellner
Dezernent

16 .  Ju l i  1999"

sw *rids .ris sixp {ri#

Maßstab 1:75.000
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Öffentliche Bekanntmachung
gemäß $ 3 Abs. 3 BbgLWahlV

Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses für die
Landtagswahl

am 05. September 1999 im Wahlkreis 11

Rathenow, den 13.07 .1999

gez.
Gottschalk
-Kreiswahlleiter

Wahlkreis 11 -

Offentliche Bekanntmachung
gemäß $ 3 Abs. 3 BbgLWahlV

Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses für die
Landtagswahl

am 05. September 1999 im Wahlkreis 12

Vorsitzender:

Stellvertreter:

Beisitzer:

stellv. Beisitzer:

Vorsitzender:

Stellvertreter:

Beisitzer:

stellv. Beisitzer:

Rathenow, den 13.07 .1999

gez.
Marquardt
-Kreiswahlleiter

Wahlkreis 12 -

Herr Walter Gottschalk

Herr Lothar Timm

Herr Berthold Fährmann
Frau Barbara Neumeister
Frau Ingrid Fathke
Herr Ronsard Grell
Herr Jürgen Sebastian

Frau Holde Maasch
Frau Andrea Feyerabend
Frau Karin Schmidt
Herr Daniel Golze
Herr Volker Voigt

Herr Lothar Marquardt

Herr Matthias Rehder

Herr Paul Harpering
Herr Frank Schäfer
Herr Martin Brandt
Frau Manuela Materok
Frau Silke Mengis

Frau Ursula Nonnemacher
Herr Herbert Litschke
Hen Wolfgang Seeger
Frau Petra Pommerening
Frau Roswitha Boel

T
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